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Editorial

Liebe Klienten,

diese Woche ist es soweit und die DSGVO 
tritt in Kraft. Wie im März E-Paper bereits
erwähnt, möchten wir hiermit nochmals
darauf eingehen und zwar speziell, wie wir,
als Ihr Steuerberater, Ihre Daten verwenden.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. Die
Verordnung enthält Vorschriften zur
Verarbeitung und Speicherung
personenbezogener und sensibler Daten
natürlicher Personen.

Laut Kammer der Steuerberater und
Wirtschaftstreuhänder (KSW) sind wir
Verantwortlicher.
Wir verarbeiten die von Ihnen
bereitgestellten Daten zur Vertragserfüllung
(Art 6b) laut unserer bestehenden Vollmacht
inkl. Auftragsverhältnis und unserer
rechtlichen Verpflichtung (Art. 6c)
eigenverantwortlich. Aus diesem Grund ist
der Abschluss eines eigenen
Auftragsverarbeitungsvertrages nicht
notwendig. Eine aktualisierte Version der

| mehr »

Wirtschaftliche-Eigentümer-Register – Neue Fristen!
Die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer bei GmbH, AG, OG, KG, Verein, Privatstiftung, etc.
hat bis spätestens 15.8.2018 bei einer zulässige Nachfrist bis 15.11.2018 zu erfolgen. | mehr »

Home-Office in Österreich als inländische Betriebsstätte?
Das Home-Office eines österreichischen Mitarbeiters kann eine inländische Betriebsstätte für ein
ausländische Unternehmen mit allen steuerlichen Konsequenzen begründen. | mehr »

Gesundheitsberuferegister: Melde- und Registrierungspflicht
In das neue Register für Gesundheitsberufe sind Angehörige der Gesundheits- und
Krankenpflegeberufe und der gehobenen medizinisch-technischen Dienste einzutragen. | mehr »

Umwandlung von schlichtem Miteigentum in Wohnungseigentum

Wird ein Wohnhaus erstmalig parifiziert und die Wohnungen in Eigentumswohnungen
umgewandelt, wird  aus bisherigem schlichten Miteigentum bzw. Alleineigentum dann
Wohnungseigentum. | mehr »

Heilbehandlungen von Ärzten: umsatzsteuerfrei oder
umsatzsteuerpflichtig?
Die Umsätze aus Heilbehandlungen eines Arztes der Humanmedizin sind umsatzsteuerfrei. Für
diese Umsatzsteuerbefreiung spielt die Definition der ärztlichen Heilbehandlungen eine wichtige
Rolle.  | mehr »

Steuervorteile aus einer Umwandlung lukrieren
Die Wahl der Rechtsform wird vor allem von den persönlichen Interessen der Unternehmer, den
rechtlichen Rahmenbedingungen und den betriebswirtschaftlichen Anforderungen beeinflusst.
Verändern sich diese, kann in manchen Fällen eine Änderung der Rechtsform sinnvoll sein.
| mehr »

Betriebsübergang: Gebührenbefreiung bei Ummeldung von
Fahrzeugen
Für Neugründungen und Übertragungen von Betrieben sieht das Neugründungs-
Förderungsgesetz (NeuFöG) eine Gebührenbefreiung für Zulassungsscheine im Zuge der
Ummeldung von betrieblichen Kraftfahrzeugen vor.  | mehr »

Besteuerung von Zuwendungen an Privatstiftungen
Unentgeltliche Zuwendungen an Privatstiftungen unterliegen einer Stiftungseingangssteuer in
Höhe von 2,5%. Abhängig von der Art der jeweiligen Vermögenszuwendung sind im Einzelfall
steuerliche Besonderheiten zu beachten. | mehr »
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Editorial

Liebe Klienten,

diese Woche ist es soweit und die DSGVO tritt in Kraft. Wie im März E-Paper bereits erwähnt, möchten wir
hiermit nochmals darauf eingehen und zwar speziell, wie wir, als Ihr Steuerberater, Ihre Daten verwenden.

Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft. Die Verordnung enthält
Vorschriften zur Verarbeitung und Speicherung personenbezogener und sensibler Daten natürlicher Personen.

Laut Kammer der Steuerberater und Wirtschaftstreuhänder (KSW) sind wir Verantwortlicher.
Wir verarbeiten die von Ihnen bereitgestellten Daten zur Vertragserfüllung (Art 6b) laut unserer bestehenden
Vollmacht inkl. Auftragsverhältnis und unserer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6c) eigenverantwortlich. Aus
diesem Grund ist der Abschluss eines eigenen Auftragsverarbeitungsvertrages nicht notwendig. Eine
aktualisierte Version der Vollmacht mit dem Vermerk auf die DSGVO werden wir bei Gelegenheit unterfertigen
lassen.

Zukünftig werden wir Emailanhänge mit sensiblen und personenbezogenen Daten nur mehr
passwortgeschützt an Sie übermitteln. Wegen des Passwortes werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Ihre Daten sind in der Cloud unseres ISO 27001 zertifizierten IT-Providers, der BMD Systemhaus GmbH,
ausgelagert. Wir speichern Ihre Daten solange es eine aufrechte Kundenbeziehung gibt und diese Daten laut
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert werden müssen (laut BAO 7 Jahre und Daten der
Lohnverrechnung 30 Jahre bzw. bis laufende Verfahren abgeschlossen sind). Danach werden sie gelöscht.

Aufgrund unserer Informationspflicht sind wir natürlich gerne bereit, über die bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten Auskunft zu geben. Alles zum Thema Datenschutz in unserer Kanzlei finden Sie in
unserer Datenschutzerklärung unter www.bzg.at.

Wichtige Termine für Sie zusammengefasst:

15.06.2018

• Lohnabgaben (L,DB,DZ,KommSt.,SV) 05/2018
• U 04/2018

Eine schöne Woche wünscht Ihnen,

Ihr BZG - Team!
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Wirtschaftliche-Eigentümer-Register – Neue
Fristen!

Die Meldung der wirtschaftlichen Eigentümer bei GmbH, AG, OG, KG, Verein, Privatstiftung, etc. hat bis
spätestens 15.8.2018 bei einer zulässige Nachfrist bis 15.11.2018 zu erfolgen.

Nach massiven technischen Anlaufproblemen des beim Finanzministerium geführten Wirtschaftliche
Eigentümer Registers endet die Frist zur erstmaligen Meldung nun am 15.8.2018 (statt am 1.6.2018). Unter
Berücksichtigung der eingeräumten 3-monatigen Nachfrist ist eine Erstmeldung straffrei spätestens bis zum
15.11.2018 möglich.

Können die Meldedaten von Amts wegen aus einem bestehenden Register übernommen werden, ist eine
Meldung an das Wirtschaftliche-Eigentümer-Register unter bestimmten Voraussetzungen nicht erforderlich -
es besteht insofern eine Meldebefreiung. Trotzdem sollten Sie Einsicht in das Register nehmen und sich
davon überzeugen, dass die Daten richtig übernommen wurden.

Wirtschaftliche Eigentümer sind ausschließlich natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren
Kontrolle ein Rechtsträger im Wege eines ausreichenden Anteils am Kapital oder an den Stimmrechten oder
durch sonstige Vereinbarungen steht. Ein Rechtsträger kann daher einen oder auch mehrere natürliche
Personen als wirtschaftliche Eigentümer haben. Es wird zwischen direkten und indirekten wirtschaftlichen
Eigentümern unterschieden:

    • Direktes wirtschaftliches Eigentum liegt vor, wenn eine natürliche Person einen Anteil von Aktien oder
Stimmrechten von mehr als 25 % oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Gesellschaft hält oder
eine natürliche Person oder mehrere natürliche Personen gemeinsam direkt Kontrolle auf die
Gesellschaft ausüben.

    • Indirektes Eigentum liegt vor, wenn ein Rechtsträger einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von
mehr als 25 % oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Gesellschaft hält und eine natürliche
Person oder mehrere natürliche Personen gemeinsam direkt oder indirekt Kontrolle auf diesen
Rechtsträger ausüben.

Befreiung von der Meldepflicht

Die Befreiung von der Meldepflicht sieht eine Verringerung der Verwaltungslasten für die meldepflichtigen
Rechtsträger in jenen Fällen vor, in denen Daten automatisiert aus bereits vorhandenen Registern (z.B.
Firmenbuch, Vereinsregister) übernommen werden können. Allerdings besteht etwa bei einer GmbH eine
solche Befreiung nur dann, wenn alle Gesellschafter einer GmbH natürliche Personen sind. Offene
Gesellschaften und Kommanditgesellschaften sind von der Meldung befreit, wenn alle persönlich haftenden
Gesellschafter natürliche Personen sind. Auf eine GmbH & Co KG wird dies in der Regel nicht zutreffen - es
besteht somit eine Meldeverpflichtung.

Sollte der Rechtsträger von der Meldepflicht befreit sein und sollten die erforderlichen Daten automatisch
übernommen worden sein, empfehlen wir Ihnen, diese Übernahme zu kontrollieren. Ist die Übernahme der
Daten nämlich nicht korrekt erfolgt, könnte dies im Rahmen von Bank- oder Versicherungsgeschäften zu
Problemen führen, da diese verpflichtet sind, Einsicht in das Wirtschaftliche-Eigentümer-Register zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass eine Befreiung von der Meldepflicht keine Befreiung von der Sorgfaltspflicht 
bedeutet. Im Rahmen dieser Sorgfaltspflichten hat der Rechtsträger zumindest jährlich zu prüfen, ob
Umstände eingetreten sind, die zu einem Wegfall der Meldebefreiung geführt haben, bzw. ob die an das
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Register gemeldeten wirtschaftlichen Eigentümer noch aktuell sind. Wurde eine Meldeverpflichtung verletzt,
kann dies unter Umständen zu empfindlichen Strafen führen.
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Home-Office in Österreich als inländische
Betriebsstätte?

Das Home-Office eines österreichischen Mitarbeiters kann eine inländische Betriebsstätte für ein
ausländische Unternehmen mit allen steuerlichen Konsequenzen begründen.

Das Risiko eines Home-Office eines Mitarbeiters besteht darin, dass dessen Home Office als Betriebsstätte für
den ausländischen Arbeitgeber angesehen wird. Ist dies der Fall, hat das ausländische Unternehmen den
Gewinn der Betriebsstätte in Österreich zu versteuern. Des weiteren besteht die Möglichkeit, dass sich für
das ausländische Unternehmen eine inländische Umsatzsteuerpflicht ergeben kann.

Nach der Rechtsansicht des Finanzministeriums (BMF) kann auch eine private Wohnung eines Mitarbeiters
eine inländische Betriebsstätte eines ausländischen Unternehmers begründen. Das BMF verwies dabei auf
folgende Kriterien, ob eine Betriebsstätte vorliegt:

    • Die Tätigkeit in Österreich erfordert ein Büro, daher ist das Home Office für die Ausübung der Tätigkeit
des Mitarbeiters zwingend notwendig

    • Die Arbeiten werden ohne zahlreiche Unterbrechungen und nicht bloß gelegentlich im Home Office
durchgeführt.

    • Der Arbeitnehmer macht Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nutzung seines österreichischen
Wohnsitzes steuerlich geltend

    • Der Arbeitgeber fordert den österreichischen Arbeitnehmer auf, seine Wohnung für die
Geschäftstätigkeit des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. 

Unternehmer sollten beachten, dass sich das BMF bei der Beurteilung, ob nun eine Betriebsstätte vorliegt
oder nicht, auf das OECD Musterabkommen berufen hat. Dadurch sollten auch österreichische Unternehmer,
welche etwa einen Dienstnehmer, der im Ausland ansässig ist, beschäftigen, darauf Bedacht nehmen, dass
eine Betriebsstätte im Ausland vorliegen kann.
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Gesundheitsberuferegister: Melde- und
Registrierungspflicht

In das neue Register für Gesundheitsberufe sind Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe und
der gehobenen medizinisch-technischen Dienste einzutragen.

Seit dem 1.1.2018 müssen Arbeitgeber bei jeder Neuanmeldung eines Dienstnehmers zur Sozialversicherung
auch die Meldung der erforderlichen Daten für die Eintragung in das Gesundheitsberuferegister ihrer
beschäftigten (freien) Dienstnehmer unter Angabe der Sozialversicherungsnummer vornehmen. Zusätzlich zur
Meldung durch den Arbeitgeber müssen sich ab dem 1.7.2018 Personen, die einen betroffenen
Gesundheitsberuf ausüben, vorab bei der zuständigen Registrierungsbehörde eintragen lassen. Diese
Registrierung ist durch den Arbeitgeber zu überprüfen.

Welche Berufsgruppen sind betroffen?

Von der Registrierungs- bzw. Meldepflicht sind Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe nach
dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) betroffen. Also diplomierte Gesundheits- und
Krankenpfleger, Pflegefachassistenten und Pflegeassistenten (inklusive Sozialbetreuungsberufe) sowie
Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen Dienste nach dem MTD-Gesetz, wie Physiotherapeuten,
Diätologen, Biomedizinische Analytiker, Ergotherapeuten, Logopäden und Orthoptisten oder
Radiologietechnologen.

Registrierungspflicht für bereits tätige Berufsangehörige

Personen, die bereits am 1.7.2018 zur Ausübung des jeweiligen Gesundheitsberufes berechtigt sind und
diesen ausüben, haben sich bis spätestens 30.6.2019 unter Vorlage der entsprechenden Dokumente bei der
jeweils zuständigen Registrierungsbehörde registrieren zu lassen. Wird der Gesundheitsberuf neu oder nach
einer Unterbrechung nach dem 1.7.2018 aufgenommen (Berufseinsteiger), muss vor Aufnahme der Tätigkeit
verpflichtend eine Registrierung vorgenommen werden. Bei nicht rechtzeitiger Registrierung darf der Beruf
nicht mehr ausgeübt werden.

Wer registriert?

Zuständig für die Registrierung von Arbeiterkammermitgliedern ist die Arbeiterkammer (AK). Für alle anderen
Berufsangehörigen die Gesundheit Österreich GmbH. Der schriftliche Antrag und die erforderlichen
Nachweise können persönlich bei der Registrierungsbehörde oder online mit elektronischer Signatur gestellt
werden. Die Registrierung ist fünf Jahre lang gültig.
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Umwandlung von schlichtem Miteigentum in
Wohnungseigentum

Wird ein Wohnhaus erstmalig parifiziert und die Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt, wird
aus bisherigem schlichten Miteigentum bzw. Alleineigentum dann Wohnungseigentum.

Bei der Begründung von Wohnungseigentum sind zahlreiche steuerliche Aspekte zu beachten.
Während das ideelle Miteigentum lediglich einen prozentuellen Eigentumsanteil am gesamten Grundstück
vermittelt, handelt es sich beim Wohnungseigentum um das dem Miteigentümer einer Liegenschaft oder einer
Eigentümerpartnerschaft eingeräumte dingliche Recht, ein Wohnungseigentumsobjekt ausschließlich zu
nutzen und alleine darüber zu verfügen. Im Gegensatz zum ideellen Miteigentümer kann ein
Wohnungseigentümer seine zugerechnete Wohneinheit daher auch verkaufen oder vermieten.

Bei der Begründung von Wohnungseigentum sind insbesondere folgende steuerliche Konsequenzen zu
beachten:

Einkommensteuer
Nach Ansicht der Finanz stellt die Umwandlung von schlichtem Miteigentum in Wohnungseigentum (und
umgekehrt) keinen ertragsteuerpflichtigen Veräußerungsvorgang dar, soweit sich die wirtschaftlichen
Eigentumsverhältnisse nicht ändern. Es handelt sich dabei in der Regel lediglich um eine Konkretisierung der
bisherigen Miteigentumsanteile, wobei das Wohnungseigentum an die Stelle des bisherigen Miteigentums
tritt. Eine Steuerpflicht kann jedoch dann entstehen, wenn infolge der Verschiebung der Wertverhältnisse eine
Ausgleichszahlung in einer bestimmten Höhe (mindestens 50% des von der Verschiebung betroffenen
anteiligen gemeinen Wertes) geleistet wird.

Umsatzsteuer
Wurde das bisher im Miteigentum stehenden Gebäude von der Miteigentumsgemeinschaft
umsatzsteuerpflichtig vermietet, kommt es im Zuge der Umwandlung in Wohnungseigentum zu einem
steuerfreien Eigenverbrauch. Durch die Änderung des Verwendungszweckes (zunächst umsatzsteuerpflichtige
Vermietungsumsätze, anschließend ein umsatzsteuerfreier Umsatz) kann es unter bestimmten
Voraussetzungen innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Fristen zu einer Berichtigung (Korrektur) des
Vorsteuerabzuges und damit zu einer Rückzahlung von Vorsteuerbeträgen an das Finanzamt kommen.

Grunderwerbsteuer
Darüber hinaus ist zu beachten, dass eine Parifizierung einer Liegenschaft auch Grunderwerbsteuerpflicht
auslösen kann. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn im Zuge der Parifizierung eine Übertragung von
früheren Miteigentumsanteilen erfolgt; wenn sich also die bisherigen Anteile verschieben. Im Ausmaß der
Verschiebung der Miteigentumsanteile liegt ein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang vor.

Ob bzw. inwieweit es infolge einer Parifizierung durch die Umwandlung von schlichtem Miteigentum in
Wohnungseigentum tatsächlich zu nachteiligen steuerlichen Konsequenzen kommt, ist stets anhand des
jeweiligen Einzelfalls zu beurteilen. Es empfiehlt sich daher bereits im Vorfeld eine genaue Prüfung des Falles
vorzunehmen. Bei der steueroptimalen Gestaltung und Umsetzung unterstützen und beraten wir Sie gerne!
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Heilbehandlungen von Ärzten:
umsatzsteuerfrei oder
umsatzsteuerpflichtig?

Die Umsätze aus Heilbehandlungen eines Arztes der Humanmedizin sind umsatzsteuerfrei. Für diese
Umsatzsteuerbefreiung spielt die Definition der ärztlichen Heilbehandlungen eine wichtige Rolle.

Umsatzsteuerfreie ärztliche Heilbehandlungen sind Tätigkeiten, die zum Zwecke der Vorbeugung, Diagnose,
Behandlung sowie Heilung von Krankheiten sowie zum Schutz, der Aufrechterhaltung oder zur
Wiederherstellung der menschlichen Gesundheit erbracht werden. Die Heilbehandlung muss von einer Person
erbracht werden, die zur Ausübung eines Heilberufes laut Ärztegesetz zugelassen ist.

Beispielsweise sind dies folgende Tätigkeiten:

    • Untersuchung, Beurteilung, Behandlung (inklusive Verabreichung von Medikamenten während einer
Behandlung) und Vorbeugung von menschlichen Krankheiten

    • Vornahme operativer Eingriffe inklusive Entnahme oder Infusion von Blut 
    • Verordnungen von Heilmitteln und –behelfen, Anpassung von Kontaktlinsen und Hörgeräten
    • Erstellung ärztlicher Zeugnisse und ärztlicher Gutachten, die dem Schutz der Gesundheit des

Betroffenen dienen (mit einigen Ausnahmen!)
    • ästhetisch-plastische Leistungen, Schwangerschaftsabbrüche oder das Einsetzen einer Spirale zur

Empfängnisverhütung nur dann, wenn der Eingriff medizinisch indiziert ist und einem therapeutischen
Ziel dient (bei Schönheitsoperationen z.B. Nasenkorrektur nach Verkehrsunfall, medizinisch indizierte
Brustverkleinerung, Schweißdrüsenabsaugung) und dieses Ziel ausreichend vom Arzt dokumentiert
wird. Die Übernahme der Kosten durch die Krankenversicherung kann ein Indiz für die medizinische
Indikation sein.

USt-pflichtige ärztliche Tätigkeiten

Ärztliche Leistungen, die keine Heilbehandlung sind und mit denen kein medizinisch-therapeutisches Ziel
verfolgt wird, sind hingegen umsatzsteuerpflichtig, wobei die entsprechende Beurteilung der behandelnde
Arzt zu treffen hat und diese für die Finanzverwaltung bindend ist.

Als USt-pflichtige ärztliche Tätigkeiten werden in den Umsatzsteuerrichtlinien unter anderem angeführt:

    • Schriftstellerische Tätigkeit
    • Vortragstätigkeit
    • Gutachten z.B. zur Feststellung einer erbbiologischen Verwandtschaft (Vaterschaftsgutachten)
    • psychologische Tauglichkeitstests
    • Lieferung von Hilfsmitteln (z.B. Kontaktlinsen, Schuheinlagen) und von Medikamenten
    • Vermietung von Räumlichkeiten oder medizinischen Groß- und Kleingeräten durch Ärzte
    • rein kosmetische Eingriffe, wie etwa Faltenbehandlung, Brustvergrößerung oder Lifting

Da die Frage, ob eine Heilbehandlung vorliegt oder nicht, umsatzsteuerlich weitreichende Folgen haben kann,
empfiehlt sich eine genaue Dokumentation des Krankheitsbildes und der Behandlung, wobei gegenüber der
Finanzverwaltung die ärztliche Schweigepflicht zu beachten ist. Laut einem aktuellen Erkenntnis muss die für
eine etwaige Steuerbefreiung maßgebende medizinische Indikation eindeutig in den Behandlungsunterlagen
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dokumentiert sein und für jedes Jahr, für jede Behandlungsmethode und zu jedem vereinnahmten Betrag 
(Honorarnote) nachgewiesen werden können. Das Anhäufen medizinischer Fachausdrücke reiche dafür nicht
aus.

Hinweis: Sind ärztliche Leistungen umsatzsteuerpflichtig, steht für in diesem Zusammenhang erhaltene
Vorleistungen anteilig der Vorsteuerabzug zu!
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Steuervorteile aus einer Umwandlung
lukrieren

Die Wahl der Rechtsform wird vor allem von den persönlichen Interessen der Unternehmer, den rechtlichen
Rahmenbedingungen und den betriebswirtschaftlichen Anforderungen beeinflusst. Verändern sich diese,
kann in manchen Fällen eine Änderung der Rechtsform sinnvoll sein.

Ein Grund für die Errichtung einer GmbH kann die Möglichkeit zur Gewinnthesaurierung (= Nichtausschüttung
der Gewinne) sein. Diese bringt insbesondere dann einen Vorteil, wenn für größere Investitionen Geldmittel
angespart werden sollen oder Geldmittel zur Tilgung von Kreditverbindlichkeiten benötigt werden.
Haftungsbeschränkungen zählen zwar auch zu den Vorteilen einer GmbH, diese können jedoch auch durch
eine Kombination von Rechtsformen, wie etwa durch eine GmbH & Co KG, erreicht werden.

Personengesellschaft vorteilhafter?

Gewinnrückgänge können aber unter Umständen dazu führen, dass für ein Unternehmen zukünftig die
Rechtsform des Einzelunternehmens oder der Personengesellschaft im Vergleich zur GmbH vorteilhafter ist.
Der Rechtsformwechsel von der GmbH in ein Einzelunternehmen oder in eine Offene Gesellschaft (OG) oder
Kommanditgesellschaft (KG) kann im Rahmen einer Umwandlung steuerneutral, das heißt ohne Besteuerung
der stillen Reserven (z.B.: im Anlagevermögen) oder des Firmenwerts, erfolgen.

Steuervorteile der Umwandlung

Eine Umwandlung von einer GmbH in eine der zuvor genannten Gesellschaftsformen bringt dabei folgende
Steuervorteile:

    • Ausnützung des progressiven Steuertarifs von 0% - 55%
    • Gewinnfreibetrag als fiktive Betriebsausgabe, insbesondere der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag:

Der Gewinnfreibetrag bemisst sich von der Höhe des Gewinns. Er beträgt bis zu € 3.900 ohne
Investitionserfordernis und erhöht sich durch Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter bei
entsprechenden Gewinnen bis maximal € 45.350. 

    • Verlustvorträge können auf die Unternehmer übertragen werden und in weiterer Folge mit anderen
Einkünften ausgeglichen werden. 

    • Noch nicht verrechnete Mindestkörperschaftssteuerbeträge können, solange der Betrieb weitergeführt
wird, auf die zukünftige Einkommensteuerbelastung angerechnet werden.

Rechtsfolgen der Umwandlung

Im Rahmen der Umwandlung sind jedoch insbesondere zwei Rechtsfolgen zu beachten:

    • Nicht ausgeschüttete Gewinne in der GmbH unterliegen im Moment der Umwandlung einer fiktiven
Ausschüttung in Höhe von 27,5% Kapitalertragssteuer.

    • Wurde die Beteiligung an der GmbH vor einigen Jahren gekauft, ist zu beachten, dass die steuerlichen
Anschaffungskosten der GmbH-Beteiligung unwiderruflich verloren gehen und somit im Falle der
Veräußerung des nach Umwandlung entstandenen Einzelunternehmens/Mitunternehmeranteils keine
steuermindernden Aufwendungen (in Form der Anschaffungskosten) geltend gemacht werden können.

Ob ein Rechtsformwechsel angedacht werden sollte, ist im Einzelfall zu prüfen.
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Betriebsübergang: Gebührenbefreiung bei
Ummeldung von Fahrzeugen

Für Neugründungen und Übertragungen von Betrieben sieht das Neugründungs-Förderungsgesetz (NeuFöG)
eine Gebührenbefreiung für Zulassungsscheine im Zuge der Ummeldung von betrieblichen Kraftfahrzeugen
vor.

Folgende Kosten entfallen im Zuge der Betriebsübertragung aufgrund des NeuFöG:Stempelgebühren und
Bundesverwaltungsabgaben

    • Gerichtsgebühren für die Eintragungen in das Firmenbuch
    • Grunderwerbsteuer wird nicht erhoben, soweit der für die Berechnung der Steuern maßgebende Wert

€ 75.000 nicht übersteigt.

Damit ist ein Anwendungsbereich der Neugründungsförderung die Gebührenbefreiung für Zulassungsscheine
im Zuge der Ummeldung von betrieblichen Kraftfahrzeugen. Es kommt bei der Betriebsübergabe jedoch vor,
dass die Ummeldung der betrieblichen Kraftfahrzeuge erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Verspätete Ummeldung?

Beispiel: Der Landwirt A hat seinem Sohn im August 2015 den gesamten landwirtschaftlichen Betrieb samt
Traktoren zur weiteren Bewirtschaftung übergeben. 2017 möchte nun der Übernehmer die Traktoren auf sich
ummelden und hierfür die Begünstigung nach dem NeuFöG in Anspruch nehmen.

Die Übergabe stellt eine Betriebsübertragung dar und die Übertragung der Kraftfahrzeuge ist unmittelbar
durch die Betriebsübertragung veranlasst. Da es auf die tatsächliche Übergabe und die Aufnahme in das
Anlagevermögen des Übernehmers (Sohn), nicht jedoch auf den Zeitpunkt der Ummeldung des
Kraftfahrzeuges ankommt, steht die Befreiung von der Gebühr im Jahr 2017 noch zu.

Für weitere Fragen im Zusammenhang mit Betriebsübergaben stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Besteuerung von Zuwendungen an
Privatstiftungen

Unentgeltliche Zuwendungen an Privatstiftungen unterliegen einer Stiftungseingangssteuer in Höhe von
2,5%. Abhängig von der Art der jeweiligen Vermögenszuwendung sind im Einzelfall steuerliche
Besonderheiten zu beachten.

Bei Stiftungen nach dem Privatstiftungsgesetz handelt es sich um eigentümer- und mitgliederlose
Rechtsträger, denen vom Stifter Vermögen gewidmet wird, um durch dessen Nutzung, Verwaltung und
Verwertung einem vom Stifter bestimmten, gesetzlich erlaubten Zweck zu dienen.
Die Übertragung von Vermögen durch den/die Stifter erfolgt entweder bei Stiftungserrichtung selbst oder
später in Form einer Nachstiftung. Für steuerliche Zwecke ist insbesondere zu unterscheiden, ob es sich um
eine unentgeltliche oder entgeltliche Zuwendung handelt sowie ob endbesteuertes Kapitalvermögen oder
Liegenschaften übertragen werden.

Unentgeltliche Zuwendungen an eine Privatstiftung unterliegen der Stiftungseingangssteuer mit einem fixen
Steuersatz in Höhe von 2,5%. Bemessungsgrundlage ist die Summe des der Steuerpflicht unterliegenden
zugewendeten Vermögens abzüglich der damit in wirtschaftlicher Beziehung stehenden, mitübertragenen
Schulden und Lasten. So ist für die Übertragung von Wirtschaftsgütern, die einem Betrieb dienen, der
Teilwert, für Wertpapiere der Kurswert (sofern bekannt) heranzuziehen. Ansonsten ist der gemeine Wert
(entspricht in der Regel dem Verkehrswert) anzusetzen.

Entgeltliche Übertragungen an Privatstiftungen werden als Verkauf eingestuft und unterliegen auf Ebene des
Zuwendenden der Einkommensteuerpflicht. Eine Stiftungseingangssteuer fällt nicht an.

Zuwendungen von Todes wegen befreit

Generell von der Stiftungseingangsbesteuerung befreit sind insbesondere Zuwendungen von Todes wegen
von endbesteuertem Kapitalvermögen. Ausgenommen von der Steuerfreiheit sind Anteile an
Kapitalgesellschaften, wenn auf die daraus bezogenen Einkünfte der besondere Steuersatz in Höhe von
27,5% anwendbar ist.

Zuwendungen von Grundstücken sind zwar von der Stiftungseingangssteuer befreit, allerdings unterliegen
unentgeltliche und teilentgeltliche Zuwendungen von Grundstücken dem Stufentarif in der
Grunderwerbsteuer und zusätzlich einem Stiftungseingangssteueräquivalent in Höhe von 2,5% vom
Grundstückswert. Bei entgeltlichen Zuwendungen von Grundstücken fällt kein
Stiftungseingangssteueräquivalent an, weshalb die Grunderwerbsteuer 3,5% der Gegenleistung beträgt.

Ob bzw. inwieweit bei der Zuwendung von Vermögen an eine Privatstiftung tatsächlich eine Steuerpflicht
ausgelöst wird, ist anhand der Umstände zu beurteilen.
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